
 

1 
 

 

Einsatz von  

Antigen-Selbsttests  

für Schülerinnen und Schüler 

an  

Schulen in Rheinland-Pfalz 
gültig ab 14. März 2022 

  



 

2 
 

 

Einsatz von Antigen-Selbsttests für Schülerinnen und Schüler in 

Rheinland-Pfalz 

  

A) TESTUNGEN AUFGRUND DER CORONA-BEKÄMPFUNGSVERORDNUNG  

     RHEINLAND-PFALZ 

 

I. Testung auf SARS-CoV-2 in Schulen 

 

II. Erfüllung der Testpflicht für Schülerinnen und Schüler 

 1. Teilnahme an den Selbsttests in der Schule 

 2. Erfüllung der Testpflicht durch Nachweis eines negativen Testergebnisses 

 

III. Nichterfüllung der Testpflicht für Schülerinnen und Schüler 

 

IV. Informationspflicht 

 

V. Beschaffung, Lagerung und Verteilung der Selbsttests 

 

VI. Entsorgung der Selbsttests 

 

VII. Haftung 

 

VIII. Dokumentation, Datensicherung, Datenschutz 

 

B) TESTUNGEN AUFGRUND DES INFEKTIONSSCHUTZGESETZES IN  

     VERBINDUNG MIT DER ABSONDERUNGSVERORDNUNG  
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A) TESTUNGEN AUFGRUND DER CORONA-BEKÄMPFUNGSVERORDNUNG  

     RHEINLAND-PFALZ 

 

I. Testung auf SARS-CoV-2 für Schülerinnen und Schüler  

Gemäß § 14 Abs. 1 der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung ist die Teilnahme 

am Präsenzunterricht nur zulässig für Schülerinnen und Schüler, die genesen oder ge-

impft sind, oder die zweimal in der Woche mittels eines anerkannten Tests auf eine 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet werden. Die erste Testung findet 

jeweils zu Beginn der Unterrichtswoche statt, in den Bildungsgängen der Berufsbilden-

den Schule wird die erste Testung an dem Tag durchgeführt, an dem die Schülerinnen 

und Schüler das erste Mal in der Woche die Schule besuchen. Die zweite Testung kann 

Mittwoch oder Donnerstag stattfinden. Ein Betreten des Schulgeländes und die Teil-

nahme an schulischen Präsenzveranstaltungen ist nur unter Beachtung der bestehen-

den ĂTestpflichtñ mºglich. Dies gilt auch f¿r die Notbetreuung. 

Diese Testpflicht ist grundsätzlich als Selbsttestung in der Schule zu erfüllen.  

Der Nachweis am Testtag kann auch erbracht werden durch   

a. Vorlage einer Bescheinigung über ein negatives Testergebnis einer vom Land 

beauftragten Teststelle oder 

b. Vorlage eines ärztlichen Attestes bzw. einer ärztlichen Bescheinigung über ein 

negatives Testergebnis oder 

c. eine qualifizierte Selbstauskunft der Eltern, Erziehungs- oder Sorgeberechtigten 

über das negative Ergebnis eines unter ihrer Aufsicht zuhause durchgeführten 

Tests (s. Anlage). 

Zur Testdurchführung und Vorlage der o.g. Bescheinigungen darf das Schulgelände 

betreten werden. 
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Befreiung von der Testpflicht  

Ausnahmen von der Testpflicht regelt die Absonderungsverordnung in Verbindung mit 

der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV), (s. An-

lage ĂAusnahmen von Test- und Absonderungspflichtenñ). 

Schülerinnen und Schüler weisen die Voraussetzungen für die Befreiung von der Test-

pflicht gegenüber der aufsichtsführenden Lehrkraft nach. Sie dokumentiert den Nach-

weis und bewahrt diesen bis vier Wochen nach Beendigung der Testpflicht auf. Hierzu 

ist der Vordruck ĂDokumentation COVID-19 Impf-/Genesenenstatusñ zu verwenden.1   

Auf freiwilliger Basis haben auch von der Testpflicht befreite Personen die Möglichkeit, 

an dieser Testung teilzunehmen. Es gelten die Rahmenbedingungen dieses Testkon-

zeptes. Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern ist zu berücksichtigen, dass zu-

vor eine Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten vorliegen muss (Vordrucke un-

ter  https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/schule/dokumente-schule/).   

 

II. Erfüllung der Testpflicht für Schülerinnen und Schüler 

 

1. Teilnahme an den Selbsttests in der Schule 

 

1.1 Vorbereitung der Testdurchführung 

Die Schulleitung stellt sicher, dass das Schulpersonal über Ablauf und Umgang mit der 

Durchführung der Selbsttests der Schülerinnen und Schüler vertraut ist. Sie wird hierbei 

von den hygienebeauftragten Personen unterstützt.  

Hierzu gehören insbesondere: 

 

�x Funktionsweise und Handhabung der Testkits 

Hierzu sind die Herstellerhinweise und deren Videoanleitungen zu verwenden. 

 

�x Ablauf der Testung 

Zeit und Ort der Ausgabe und Durchführung der Tests, Anwendung der Tests, Hy-

gienemaßnahmen und Entsorgung  

                                                           
1 Bisherige Dokumentationen auf dem Vordruck ĂBefreiung von der Testpflicht für geimpfte und genesene Perso-

nenñ behalten als Nachweis f¿r die Befreiung von der Testpflicht weiterhin G¿ltigkeit; f¿r genesene Personen, die 
weder vor noch nach ihrer durchgemachten Infektion eine Impfung erhalten haben, jedoch nur ab dem 29. Tag bis 
zum 90. Tag ab dem Datum der Abnahme des positiven Tests. 
 


